
MiLoG

Gesetz zur Regelung eines
allgemeinen Mindestlohns

in Kraft seit dem 01.01.2015

Ihr Partner für
Verbundgruppen und Verbände



MiLoG Stand: 13.04.2015 1

MiLoG: Warum Mindestlohn?

Anforderungen und versteckte Fallen für Unternehmer

Versicherungslösungen
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 EU-Vergleich: Jeder vierte
deutsche Arbeitnehmer ist
Geringverdiener!

 Tarifverträge: Regelungen
mit Mindestlohn existieren
bereits in Deutschland

 Koalitionsvertrag: Der
Mindestlohn ist ein
Kernthema der
Bundesregierung

„Arbeit muss
sich wieder lohnen!“

„Fairer Wettbewerb
statt Lohndumping!“
„Fairer Wettbewerb
statt Lohndumping!“

Warum kommt MiLoG?

Gründe für die neue Gesetzgebung

„Mindestlohn fördert
Gleichberechtigung!“
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Branche Gültig seit Stundenlohn OST Stundenlohn WEST

Dachdeckerhandwerk 01 / 2012 11,55 EUR 11,55 EUR

Gebäudereiniger 01 / 2012 7,96 EUR 9,31 EUR

Leiharbeit / Zeitarbeit 01 / 2012 7,50 EUR 8,19 EUR

Baugewerbe 01 / 2012 10,50 EUR 11,10 – 13,95 EUR

Elektrohandwerk 01 / 2012 9,10 EUR 10,00 EUR

Abfallwirtschaft 06 / 2012 8,68 EUR 8,68 EUR

Maler- u. Lackierhandwerk 06 / 2012 9,90 EUR 9,90 – 12,15 EUR

Gerüstbauer 08 / 2013 10,00 EUR 10,00 EUR

Friseurhandwerk 11 / 2013 6,50 EUR 7,50 EUR

Fleischwirtschaft 07 / 2014 7,75 EUR 7,75 EUR

Für bestehende Tarifvereinbarungen gelten Übergangsfristen.

* Eine Auswahl der größten Branchen

Mindestlohn in Deutschland
Viele Branchen* haben bereits tarifvertragliche Mindestlöhne in Ost- und Westdeutschland

Quelle: mdr.de



MiLoG Stand: 13.04.2015 4

Agenda
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Versicherungslösungen



MiLoG Stand: 13.04.2015 5

MiLoG-Anforderungen
Was müssen Unternehmer ab 01. Januar 2015 tun?

► detaillierte Arbeitszeiterfassung

► umfangreiche Dokumentationspflicht

► Arbeitszeitkonten sorgfältig führen

► keine Pauschallöhne unter Mindestlohn

► Mini-Jobber (€ 450-Job)

► kurzfristig Beschäftigte (Saisonkräfte)

► auch anwendbar unter anderem für Praktikanten

Arbeitgeber Arbeitnehmer€ 8,50 Mindestlohn*

* Sofern tarifvertraglich nichts anderes geregelt ist.
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Arbeitgeber

Strafrechtliche Folgen für den Arbeitgeber
Verstöße sind kein Kavaliersdelikt!

Arbeitnehmer

Geldbuße ab 200 €
führt zur Eintragung ins Gewerbezentralregister

Gefahren:
Verlust der Lizenz
Ausschluss aus öffentlichen Ausschreibungen (Vergaberecht)
hohe Bußgelder
Nachforderungen Sozialversicherungsträger
Lohnnachforderungen

Zoll

Verstoß gegen MiLoG

Ordnungswidrigkeitsverfahren
bis 500.000 € Geldbuße
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Auftraggeber

Arbeitnehmer

Sub-
Unternehmer I

Auftragnehmer

Strafrechtliche Folgen für Auftraggeber
Unternehmer haften für alle in der Lieferkette!

Verstoß gegen
MiLoG

Sub-
Unternehmer II

Geldbuße ab 200 €
führt zur Eintragung ins Gewerbezentralregister

Gefahren:
Verlust der Lizenz
Ausschluss aus öffentlichen Ausschreibungen (Vergaberecht)
Lohnnachforderungen

Ordnungswidrigkeitsverfahren
bis 500.000 € Geldbuße

Zoll

Werk- oder Dienstvertrag
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Auftraggeber
Sub-

Unternehmer I
Auftragnehmer

Zivilrechtliche Folgen für Auftraggeber
Zahlt der Subunternehmer keinen Mindestlohn – zahlt ihn der Auftraggeber!

Sub-
Unternehmer II

Arbeitnehmer

Forderung:
Nettolohnausgleich

(Verjährung 3 Kalenderjahre)
Wahlrecht, wer in Anspruch

genommen wird)

Zoll

Verstoß gegen
MiLoG

Werk- oder Dienstvertrag
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Zivilrechtliche Folgen für Auftraggeber
Ein Rechenbeispiel

Lohn-Nachforderung
ist einklagbar

 rückwirkend für drei Jahre

 direkt übers Arbeitsgericht
 (ohne Einrede der Vorausklage)

 bei jedem vorgelagerten Auftrag-
geber in der Lieferkette

Rumänischer Subunternehmer
setzt 10 Bauhelfer auf einer
deutschen Baustelle ein

Mindestlohn in Rumänien 1,14 EUR
Mindestlohn in Deutschland (am Bau) 10,50 EUR

Differenz 9,36 EUR

Arbeitsleistung in Deutschland
40 Stunden pro Woche
20 Wochen = 800 h

Brutto-Lohn-Nachforderung
9,36 EUR x 800 h x 10 = 74.880 EUR

Netto-Lohn-Nachforderung
geschätzt (90 Prozent) = 67.392 EUR
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Mindestlohn
Die Regierung meint es ernst!

… Im Jahr 2013 überprüften die Zöllner beim Kampf gegen Schwarzarbeit fast
9000 Betriebe im Norden, das sind die Hauptzollämter Bremen, Hamburg-
Stadt und Hamburg-Hafen,
Itzehoe, Kiel, Oldenburg und Stralsund.

Sie befragten mehr als 71.000 Menschen und ermittelten eine Schadensumme
von 76,7 Millionen Euro. Es wurden 12.650 Strafverfahren eingeleitet, 115
Jahre Haft verhängt und Geldstrafen in Höhe von 2,15 Millionen Euro
ausgesprochen.
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R+V-Versicherungsschutz
Exklusiv-Lösungen für Verbundgruppenmitglieder

Das MiLoG-Schutzpaket für Arbeits-, Sozial-, Straf- und Verwaltungsrecht
sowie Lohnforderungen

► Schützt die Unternehmen vor den Kosten eines Straf-, Bußgeld- oder
Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

► Ermöglicht die Beauftragung von Spezial-Anwälten bei Strafverfahren.

► Sichert gegen zivilrechtliche Ansprüche betriebsfremder Arbeitnehmer ab.

Voraussetzung für das MiLoG-Schutzpaket für Verbundgruppenmitglieder ist
der Abschluss eines individuellen Rahmenvertrages mit der entsprechenden
Verbundgruppe.

Bitte sprechen Sie uns an.

E-Mail: milog-gvg@ruv.de
Telefon: 040 23606-5855
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MiLoG
Planungs- und
Liquiditätssicherheit mit
KRAVAG und R+V


